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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.04.1955

Norm

EheG §55 Abs2 e2

Rechtssatz

Auch das Vorhandensein eines minderjährigen Kindes spricht für die Beachtlichkeit des Widerspruches der beklagten

Partei, weil die Auflösung des Ehebandes den Interessen dieses Kindes zuwiderläuft.
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